
Antragsversendung an: KVN  Bezirksstelle, Geschäftsbereich Vertragsärztliche Versorgung 
 
 

 
Antrag gemäß Psychotherapie-Vereinbarung als Anlage 1 zum 

Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) 

für Maßnahmen der Psychosomatischen Grundversorgung 

(GOP 35100, 35110 EBM) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antragsgegen- 
stand / Fachliche 
Befähigung 

 Durch die KV wurde bereits eine 
Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Maßnahmen der psychosomatischen 
Grundversorgung erteilt und es wird eine Genehmigung in gleichem Umfang beantragt. 
Eine Kopie der bisherigen Genehmigung ist beigefügt. 

oder 

 Es wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Maßnahmen psychosomati- 
scher Grundversorgung beantragt. 

 Die fachliche Befähigung wird nachgewiesen durch eine mindestens 3-jährige Erfahrung in 
selbstverantwortlicher ärztlicher Tätigkeit (nach Approbation) 

und 

 Kenntnisse und Erfahrungen in einem Umfang von insgesamt mindestens 80 Stunden in 
einer psychosomatisch orientierten Krankheitslehre, reflektierte Erfahrungen über die Psy- 
chodynamik und therapeutische Relevanz der Arzt-Patient-Beziehung und Erfahrungen in 
verbalen Interventionstechniken. Im Rahmen dieser Gesamtdauer werden gesondert nach- 
gewiesen: 

 Theorieseminare von mindestens 20-stündiger Dauer und 
 Balint-oder patientenbezogenen Selbsterfahrungsgruppen von mindestens 30-stündiger 

Dauer (Balintgruppen mindestens 15 Doppelstunden) in regelmäßigen Abständen über 
einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr und 

 Verbale Interventionstechniken von mindestens 30-stündiger Dauer. 
 

Bitte die Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie belegen! 

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 

Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

 
 
 
 
 

 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / bei 
angestelltem Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

 Zulassung 

 Ermächtigung 

 Anstellung bei: 
 

 

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

 
 
 

 
Lebenslange Arztnummer (LANR)   

Betriebsstättennummer (BSNR)  
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Anhang zum Antrag Psychosomatische Grundversorgung 
 
 

Auszug aus der Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versor- 
gung (Psychotherapie-Vereinbarung) als  Anlage 1 zum BMV-Ä 

 
 
 
 
 

§ 1 Allgemeines 

Teil A 

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Anwendung von 
Psychotherapie gemäß den Psychotherapie-Richtlinien. 
Danach sind die tiefenpsychologisch fundierte Psychothera- 
pie, die analytische Psychotherapie und die Verhaltensthera- 
pie anerkannte Verfahren der Psychotherapie. 

(2) Gegenstand dieser Vereinbarung sind auch die in den 
Richtlinien genannten psychotherapeutischen Maßnahmen 
im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung. 

(3) Für die Psychotherapie einschließlich der psychologi- 
schen Testverfahren und für die psychosomatische Grund- 
versorgung gelten die Grundsätze der Notwendigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Behandlung, auch 
hinsichtlich ihres Umfanges. 

(4) Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
findet grundsätzlich in den Praxisräumen des Therapeuten 
statt. 

Teil B – Zur Ausübung Berechtigte 

§ 2 Genehmigungspflicht 

Die Ausführung und Abrechnung von psychotherapeutischen 
Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
durch die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen- 
den ärztlichen Psychotherapeuten und Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho- 
therapeuten ist erst nach Erteilung der Genehmigung durch 
die Kassenärztliche Vereinigung zulässig. Die Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn der Arzt bzw. der Psychologische Psy- 
chotherapeut oder der Kinder- und Jugendlichenpsycho- 
therapeut die nachstehenden Voraussetzungen der fachli- 
chen Befähigung (§§ 5,6,7) erfüllt. 

§ 3 Genehmigungsvoraussetzungen 

Die Erfüllung der Voraussetzungen der fachlichen Befähi- 
gung ist gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung nach- 
zuweisen. Das Verfahren richtet sich nach § 4 dieser Ver- 
einbarung. 

§ 4 Genehmigungsverfahren 

(1) Anträge auf Genehmigung zur Ausführung und Abrech- 
nung von Leistungen der Psychotherapie sind an die zustän- 
dige Kassenärztliche Vereinigung zu stellen. Die erforderli- 
chen Nachweise (z.B. Zeugnisse und Bescheinigungen) sind 
den Anträgen beizufügen. Über die Anträge und über den 
Widerruf oder die Rücknahme einer erteilten Genehmigung 
entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung. Vor Erteilung 
der Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von 
Leistungen der Psychotherapie sind die vorgelegten Zeug- 
nisse und Bescheinigungen von der Kassenärztlichen Verei- 
nigung zu überprüfen. 

§ 5 Fachliche Befähigung ärztlicher Psychotherapeuten 

(6) Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewie- 
sen für die Ausführung und Abrechnung von Maßnahmen 
der psychosomatischen Grundversorgung nach dem Leis- 
tungsinhalt der Nrn. 35100 und 35110 EBM: 

durch den Nachweis einer mindestens 3jährigen Erfah- 
rung in selbstverantwortlicher ärztlicher Tätigkeit 

und 

durch  die  Vorlage  von  Weiterbildungszeugnissen,  nach 
denen Kenntnisse in einer psychosomatisch orientierten 
Krankheitslehre, reflektierte Erfahrungen über die Psycho- 
dynamik und therapeutische Relevanz der Arzt-Patient- 
Beziehung und Erfahrungen in verbalen Interventionstech- 
niken als Behandlungsmaßnahme erworben wurden. Aus 
entsprechenden Zeugnissen und Bescheinigungen muss 
hervorgehen, dass entsprechende Kenntnisse und Erfah- 
rungen in einem Umfang von insgesamt mindestens 80 
Stunden erworben wurden. Im Rahmen dieser Gesamt- 
dauer müssen gesondert belegt werden: 

1. Theorieseminare von mindestens 20-stündiger Dauer, in 
denen Kenntnisse zur Theorie der Arzt-Patient-Beziehung, 
Kenntnisse und Erfahrungen in psychosomatischer Krank- 
heitslehre und der Abgrenzung psychosomatischer Störun- 
gen von Neurosen und Psychosen und Kenntnisse zur 
Krankheit und Familiendynamik, Interaktion in Gruppen, 
Krankheitsbewältigung (Coping) und Differentialindikation 
von Psychotherapie-Verfahren erworben wurden, 

2. Reflexion der Arzt-Patient-Beziehung durch kontinuierli- 
che Arbeit in Balint- oder patientenbezogenen Selbsterfah- 
rungsgruppen von mindestens 30-stündiger Dauer  (d. h. 
bei Balintgruppen mindestens 15 Doppelstunden) in regel- 
mäßigen Abständen über einen Zeitraum von mindestens 
einem halben Jahr 

und 

3. Vermittlung und Einübung verbaler Interventionstechni- 
ken von mindestens 30-stündiger Dauer. 

Die Kenntnisse und Erfahrungen müssen in anerkannten 
Weiterbildungsangeboten und die Reflexion der Arzt- 
Patient-Beziehung bei anerkannten Balint-Gruppenleitern 
bzw. anerkannten Supervisoren erworben worden sein. 

Die vollständige Psychotherapie-Vereinbarung kann unter 

www.kbv.de nachgelesen werden. 

http://www.kbv.de/
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